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Die unterzeichnenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Bezirks Schlatt-Haslen unterstützen das fakultative Referendum und verlangen, 
dass die Erhöhung von Entschädigungen an die Bezirkrsräte der Bezirksgemeinde zur Abstimmung vorgelegt wird.

Jeder Eintrag muss handschriftlich erfolgen. Jede stimmberechtigte Person hat ihren Eintrag selber vorzunehmen und eigenhändig zu unterzeichnen. Der Eintrag muss vollständig und leserlich sein sowie eindeutig einer 
Person zugeordnet werden können. Wiederholungszeichen sind nur bei der Adresse erlaubt. Für schreibunfähige Stimmberechtigte kann eine andere stimmberechtigte Person   im Unterschriftsfeld in Blockschrift ihren 
eigenen Namen samt dem Hinweis «im Auftrag» oder «i.A.» eintragen und dies unterschriftlich bestätigen. Das Referendumsbegehren darf nur einmal unterschrieben werden.

Die Einreichung der Unterschriften erfolgt persönlich oder per Post an die "Bezirksverwaltung Schlatt-Haslen, Dorfstrasse 36, 9054 Haslen". Die elektronische Übermittlung ist ungültig.

Die Frist für Einreichung des fakultativen Referendums dauert vom 21. Dezember 2025 bis 19. Januar 2026

Hinweis: Es macht sich strafbar, wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht (Art. 282 des Strafgesetzbuches) oder wer bei der Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt 
(Art. 281 des Strafgesetzbuches).

Bezirk Schlatt-Haslen

Förreli, Dorfstrasse 36

9054 Haslen


